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Verteilung: Allgemein 
10. Oktober 2013 

    

Resolution 2119 (2013) 

verabschiedet auf der 7040. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 10. Oktober 2013 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen über Haiti, insbesondere seiner Resolu-
tionen 2070 (2012), 2012 (2011), 1944 (2010), 1927 (2010), 1908 (2010), 1892 (2009), 
1840 (2008), 1780 (2007), 1743 (2007), 1702 (2006), 1658 (2006), 1608 (2005), 1576 
(2004) und 1542 (2004), 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängig-
keit, territorialen Unversehrtheit und Einheit Haitis, 

 anerkennend, dass Haiti im Laufe des vergangenen Jahres Schritte in Richtung auf ei-
ne Stabilisierung unternommen hat, darunter die Einrichtung des Übergangskollegiums des 
Ständigen Wahlrats und die Vorlage eines Wahlgesetzentwurfs in der Nationalversammlung, 
die für die Abhaltung der längst überfälligen Teilwahlen zum Senat und zu den Kommunal- 
und Lokalparlamenten wichtig sind, 

 mit Besorgnis feststellend, dass es bei den Wahlvorbereitungen nach wie vor zu Verzö-
gerungen kommt, die die Abhaltung der von der Regierung Haitis angekündigten Wahlen im 
Jahr 2013 beeinträchtigen könnten, mit der Aufforderung an die Regierung Haitis und alle 
beteiligten Akteure, dringend freie, faire, alle Seiten einschließende und glaubhafte Wahlen 
im Einklang mit der Verfassung Haitis abzuhalten, um die politische Stabilität zu fördern 
und ein günstiges Umfeld für die sozioökonomische Entwicklung zu schaffen, 

 in der Erkenntnis, dass die Sicherheitslage insgesamt seit der Verabschiedung seiner 
Resolution 2070 (2012) relativ stabil geblieben ist und sich etwas verbessert hat, was der 
MINUSTAH erlaubt hat, ihre Personalstärke weiter zu verringern und ihre Struktur anzu-
passen, ohne die Sicherheit und Stabilität Haitis zu untergraben, und in der Erkenntnis, wie 
wichtig es ist, dass die Zukunft der MINUSTAH betreffende Beschlüsse unter Berücksichti-
gung der vorherrschenden Bedingungen und in Abhängigkeit von der Sicherheitslage ge-
troffen werden, 

 in Anerkennung der maßgeblichen Rolle der MINUSTAH bei der Gewährleistung der 
Stabilität und der Sicherheit in Haiti, in Würdigung dessen, dass die MINUSTAH der Re-
gierung Haitis auch weiterhin dabei behilflich ist, ein sicheres und stabiles Umfeld zu ge-
währleisten, mit dem Ausdruck seines Dankes an das Personal der MINUSTAH und die das 
Personal stellenden Länder und in Würdigung derer, die in Ausübung ihres Dienstes verletzt 
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wurden oder ums Leben kamen, sowie in Würdigung des breiten Spektrums der Wieder-
aufbaumaßnahmen in Haiti und der erfolgreichen Arbeit der Pioniereinheiten der 
MINUSTAH, 

 unterstreichend, dass zur Unterstützung eines höheren Maßes an Integration und Zu-
sammenhalt im haitianischen Sicherheitssektor das haitianische Justiz- und Strafvollzugs-
system weiter gestärkt werden muss, feststellend, dass die Regierung Haitis entschlossen ist, 
die Rechtsstaatlichkeit zu stärken und bei der Reform des Sicherheitssektors weiter voran-
zuschreiten, und den haitianischen Behörden nahelegend, diesbezüglich weitere Anstren-
gungen zu unternehmen, 

 erneut erklärend, dass der Haitianischen Nationalpolizei eine entscheidende Rolle bei 
der Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität Haitis zukommt, betonend, wie wichtig es 
ist, die Haitianische Nationalpolizei weiter zu stärken, zu professionalisieren und zu re-
formieren, um sie in die Lage zu versetzen, die volle Verantwortung für die Sicherheit Hai-
tis zu übernehmen, in Anbetracht der Fortschritte bei der Durchführung des Fünfjahresplans 
zur Entwicklung der Haitianischen Nationalpolizei 2012-2016 und erneut erklärend, wie 
wichtig es ist, diesen Plan auch weiterhin zu unterstützen, insbesondere im Bereich der Per-
sonalbeschaffung und -erhaltung, 

 in Anerkennung der vom Obersten Rechtsprechungsrat unternommenen Schritte zur 
Durchführung seines Mandats und zur Förderung einer stärkeren richterlichen Unabhängig-
keit und der Notwendigkeit Ausdruck verleihend, die im Strafvollzugssystem nach wie vor 
bestehenden Menschenrechtsprobleme, beispielsweise lang andauernde Untersuchungshaft, 
die Überbelegung der Gefängnisse und die sanitären Bedingungen, weiter anzugehen, 

 in der Erkenntnis, dass Haiti trotz wichtiger Fortschritte auch weiterhin vor erhebli-
chen humanitären Herausforderungen steht, da rund 279.000 Binnenvertriebene noch immer 
zum bloßen Überleben auf Hilfe angewiesen sind, eine Choleraepidemie im Gang ist und in 
den Lagern Lebensbedingungen herrschen, gegen die weiter angegangen werden muss, 

 betonend, dass Fortschritte beim Wiederaufbau sowie bei der sozialen und wirtschaft-
lichen Entwicklung Haitis, namentlich durch wirksame, anerkennenswerte internationale 
Entwicklungshilfe und die Stärkung der haitianischen institutionellen Kapazitäten zur Nut-
zung dieser Hilfe, für die Herbeiführung dauerhafter und nachhaltiger Stabilität unerlässlich 
sind, und erneut darauf hinweisend, dass Sicherheit mit sozialer und wirtschaftlicher Ent-
wicklung einhergehen muss, was auch Anstrengungen im Bereich der Risikominderung und 
Vorsorge umfasst, die der extremen Anfälligkeit des Landes für Naturkatastrophen begeg-
nen und bei denen der Regierung Haitis eine führende Rolle zukommt, 

 unter Begrüßung der Weiterentwicklung des Rahmens der Regierung Haitis zur Koor-
dinierung der auswärtigen Entwicklungshilfe als ihr bevorzugter Mechanismus für die Ge-
berkoordinierung und Anlaufpunkt für die Unterstützung der Entwicklungsprioritäten der 
Regierung Haitis sowie unter Begrüßung der verstärkten gemeinsamen Programmierung des 
Landesteams der Vereinten Nationen in Haiti im Einklang mit dem von der Regierung gebil-
ligten Integrierten Strategischen Rahmen und ferner unter Begrüßung der Entschlossenheit 
zu einer stärkeren Ausrichtung der internationalen Hilfe auf die nationalen Prioritäten, zu 
mehr Transparenz und zu einer Stärkung der gegenseitigen Rechenschaftslegung sowie der 
Notwendigkeit einer stärkeren Koordinierung, 

 Kenntnis nehmend von den laufenden Anstrengungen der Regierung Haitis zur Be-
kämpfung und Beseitigung der Choleraepidemie, die Institutionen der Vereinten Nationen 
nachdrücklich dazu auffordernd, in Abstimmung mit den anderen maßgeblichen Akteuren 
die Regierung Haitis bei der Behebung der strukturellen Mängel, insbesondere im Wasser- 
und Sanitärversorgungssystem, weiter zu unterstützen, unterstreichend, wie wichtig die 
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Stärkung der haitianischen nationalen Gesundheitseinrichtungen ist, in Anerkennung der 
Anstrengungen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Cholera, namentlich im Rah-
men der Initiative des Generalsekretärs zur Unterstützung des Nationalen Planes zur Besei-
tigung der Cholera, und betonend, wie wichtig eine angemessene und nachhaltige Unter-
stützung ist, mit besonderem Schwerpunkt auf raschen und gezielten medizinischen Maß-
nahmen gegen Ausbrüche, mit denen die Bedrohung verringert werden soll, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an die Geber, die auf der Konferenz von New 
York 2010 gegebenen Zusagen vollständig zu erfüllen und so unter anderem dabei zu hel-
fen, den Zugang der Schwächsten zu Dienstleistungen und Arbeitsplätzen zu fördern, und 
unterstreichend, dass die Regierung Haitis dafür verantwortlich ist, im Hinblick auf ihre 
Prioritäten klare Leitlinien für die Geber vorzugeben und die Bereitstellung von Hilfe für 
die Bedürftigsten zu erleichtern, 

 unter Betonung der Rolle der Regionalorganisationen beim laufenden Prozess der Sta-
bilisierung und des Wiederaufbaus Haitis und mit der Aufforderung an die MINUSTAH, mit 
den internationalen Finanzinstitutionen, den regionalen und subregionalen Organisationen 
und den sonstigen Beteiligten, insbesondere der Organisation der amerikanischen Staaten, 
der Union Südamerikanischer Nationen und der Karibischen Gemeinschaft, weiter eng zu-
sammenzuarbeiten, 

 sowie in der Erkenntnis, dass die Herausforderungen in Haiti miteinander verknüpft 
sind, in Bekräftigung dessen, dass nachhaltige Fortschritte in den Bereichen Sicherheit, 
Rechtsstaatlichkeit und institutionelle Reform, nationale Aussöhnung und Entwicklung, ein-
schließlich der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der Armut, einander verstärken, und 
unter Begrüßung der fortgesetzten Bemühungen der Regierung Haitis und der internatio-
nalen Gemeinschaft, diese Herausforderungen zu bewältigen, im Einklang mit den Prioritä-
ten der Regierung, die in ihrem Grundsatzprogramm „5E“ (Beschäftigung, Bildung, Um-
welt, Energie und Rechtsstaatlichkeit) festgelegt sind, 

 unter Begrüßung der fortgesetzten Anstrengungen der Haitianischen Nationalpolizei, 
Patrouillen durchzuführen und ihre Präsenz und den direkten Kontakt mit der Bevölkerung 
auszuweiten, in Anerkennung der fortgesetzten Anstrengungen der MINUSTAH, in den La-
gern für Binnenvertriebene in enger Abstimmung mit den Lagerkomitees gemeinwesenori-
entierte Polizeiarbeit zu leisten, und unter Begrüßung ihrer Kontaktarbeit zur Bevölkerung, 

 in der Erkenntnis, dass sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt nach wie vor An-
lass zu großer Besorgnis geben, insbesondere in marginalisierten Bezirken von Port-au-
Prince, Lagern für Binnenvertriebene und entlegenen Gebieten des Landes, 

 feststellend, dass die Stärkung der nationalen Menschenrechtsinstitutionen sowie die 
Achtung der Menschenrechte und ordnungsgemäßer Verfahren, die Bekämpfung der Krimi-
nalität und der sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt und die Beendigung der Straf-
losigkeit für die Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit und der Sicherheit in Haiti unerläss-
lich sind, und in dieser Hinsicht die Schaffung der interministeriellen Kommission für Men-
schenrechte begrüßend, 

 in Bekräftigung der Befugnisse der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs bei der 
Koordinierung und Durchführung aller Tätigkeiten der Organisationen, Fonds und Pro-
gramme der Vereinten Nationen in Haiti sowie in Bekräftigung seiner Unterstützung für die 
Rolle der Sonderbeauftragten des Generalsekretärs bei der Gewährleistung einer optimalen 
Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen der MINUSTAH und dem Landesteam der 
Vereinten Nationen im Hinblick auf die Aspekte ihres jeweiligen Mandats, die miteinander 
zusammenhängen, insbesondere im Rahmen des bedingungsabhängigen Konsolidierungs-
plans der MINUSTAH, 
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 unterstreichend, wie wichtig eine angemessene finanzielle Ausstattung der Haitiani-
schen Nationalpolizei zur Verbesserung ihrer logistischen, administrativen und operativen 
Kapazitäten ist, der Regierung Haitis nahelegend, die von der internationalen Gemeinschaft 
gewährte Unterstützung zu nutzen, um angemessene Sicherheit für die haitianische Be-
völkerung zu gewährleisten, und mit der Aufforderung an alle internationalen Partner, ihre 
Koordinierung in dieser Hinsicht zu verstärken, 

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs vom 19. August 2013 
(S/2013/493), 

 eingedenk dessen, dass der Sicherheitsrat nach der Charta der Vereinten Nationen die 
Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
trägt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, wie in Ziffer 7 Ab-
schnitt I der Resolution 1542 (2004) beschrieben, 

 1. beschließt, das in seinen Resolutionen 1542 (2004), 1608 (2005), 1702 (2006), 
1743 (2007), 1780 (2007), 1840 (2008), 1892 (2009), 1908 (2010), 1927 (2010), 1944 
(2010), 2012 (2011) und 2070 (2012) enthaltene Mandat der Stabilisierungsmission der Ver-
einten Nationen in Haiti (MINUSTAH) bis zum 15. Oktober 2014 zu verlängern, mit der 
Absicht, es um weitere Zeiträume zu verlängern; 

 2. beschließt, dass die Gesamtpersonalstärke der MINUSTAH nach einem ausge-
wogenen Abzug von Infanterie- und Pionierkräften im Einklang mit Ziffer 54 des Berichts 
des Generalsekretärs aus bis zu 5.021 Soldaten und aus einem Polizeianteil von bis zu 2.601 
Polizisten bestehen wird; 

 3. bekräftigt, dass Anpassungen der Personalstruktur auf der Grundlage der Sicher-
heitslage vor Ort erfolgen sollen, unter Berücksichtigung der Wichtigkeit der Aufrechterhal-
tung eines sicheren und stabilen Umfelds und der Auswirkungen der sozialen und politi-
schen Realitäten auf die Stabilität und die Sicherheit Haitis, des fortschreitenden Ausbaus 
der haitianischen staatlichen Kapazitäten, insbesondere der laufenden Stärkung der Haitiani-
schen Nationalpolizei, und der zunehmenden Wahrnehmung der Verantwortung des haitia-
nischen Staates für die Wahrung der Stabilität und der Sicherheit in dem Land durch die na-
tionalen Behörden, und fordert die MINUSTAH auf, entsprechende Kapazitäten für eine ra-
sche Verlegung von Truppen im ganzen Land bereitzuhalten; 

 4. nimmt Kenntnis von der laufenden Durchführung des bedingungsabhängigen 
Konsolidierungsplans der MINUSTAH, verweist erneut auf das Planziel, die Aktivitäten der 
Mission auf einen Kern von innerhalb einer angemessenen Frist durchführbaren Man-
datsaufgaben auszurichten, wie mit der Regierung Haitis vereinbart, nimmt Kenntnis von 
Ziffer 64 des Berichts des Generalsekretärs und sieht mit Interesse den Vorschlägen entge-
gen, die nach Konsultationen mit der Regierung Haitis und den Mitgliedstaaten in den 
nächsten Bericht des Generalsekretärs aufzunehmen sind; 

 5. anerkennt die Eigen- und Hauptverantwortung der Regierung und des Volkes 
Haitis für alle Aspekte der Stabilisierung des Landes, ermutigt die MINUSTAH, im Rahmen 
der verfügbaren Mittel, im Einklang mit ihrem Mandat und gegebenenfalls in Abstimmung 
mit dem Landesteam der Vereinten Nationen und anderen aktiv an den Stabilisierungsmaß-
nahmen Beteiligten verstärkt logistisches und technisches Fachwissen bereitzustellen, um 
der Regierung Haitis auf Ersuchen behilflich zu sein, auch weiterhin Dezentralisierungs-
maßnahmen durchzuführen und die Kapazitäten ihrer Institutionen auf nationaler und loka-
ler Ebene aufzubauen, mit dem Ziel, die Fähigkeit der Regierung Haitis zur Ausweitung der 
staatlichen Autorität auf das ganze Land und zur Förderung einer guten Regierungsführung 
und der Rechtsstaatlichkeit auf allen Ebenen weiter zu verbessern; 
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 6. fordert die politischen Akteure Haitis nachdrücklich auf, kooperativ alle Schritte 
abzuschließen, einschließlich der Verabschiedung eines Wahlgesetzes, die für die Vorberei-
tung und Abhaltung der längst überfälligen freien, fairen und transparenten Senats-, Kom-
munal- und Lokalwahlen im Einklang mit der Verfassung notwendig sind, und so sicherzu-
stellen, dass die Nationalversammlung und die anderen gewählten Organe ihre Aufgaben 
weiter wahrnehmen können; 

 7. begrüßt die Anstrengungen, die die Sonderbeauftragte des Generalsekretärs un-
ternimmt, um den laufenden politischen Prozess in Haiti zu unterstützen, bekräftigt seine 
Aufforderung an die MINUSTAH, diesen Prozess weiter zu unterstützen, fordert die 
MINUSTAH auf, in Zusammenarbeit mit den internationalen Akteuren, darunter nach Be-
darf mit der Organisation der amerikanischen Staaten, der Union Südamerikanischer Natio-
nen und der Karibischen Gemeinschaft, internationale Wahlhilfe für die Regierung Haitis zu 
leisten und sie nach Bedarf zu koordinieren; 

 8. verweist auf seine Resolution 1325 (2000) und ermutigt die Regierung Haitis, 
mit Unterstützung der maßgeblichen Akteure eine vermehrte politische Teilhabe der Frauen 
in Haiti zu fördern, im Einklang mit der Verfassung Haitis; 

 9. bekräftigt, dass im Rahmen der Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit in Haiti die 
Stärkung der Kapazitäten der Haitianischen Nationalpolizei ausschlaggebend dafür ist, dass 
die Regierung Haitis rasch die volle Verantwortung für die Sicherheitsbedürfnisse des Lan-
des übernehmen kann, was für die Stabilität und künftige Entwicklung Haitis insgesamt von 
zentraler Bedeutung ist; 

 10. erklärt erneut, dass der Aufbau der Kapazitäten der Haitianischen Nationalpoli-
zei nach wie vor eine äußerst wichtige Aufgabe der MINUSTAH ist, ersucht die 
MINUSTAH, ihre Anstrengungen zur Stärkung der institutionellen und operativen Kapa-
zitäten der Haitianischen Nationalpolizei fortzusetzen, insbesondere durch erneute Anstren-
gungen zur Betreuung und Ausbildung von Polizei- und Strafvollzugspersonal, ein-
schließlich der mittleren Rangstufen, und fordert die MINUSTAH auf, die Kompetenzen 
des Polizeipersonals der Vereinten Nationen auf die Unterstützung dieser Ziele auszurichten 
und qualifizierte Ausbilder und technische Berater bereitzustellen; 

 11. unterstreicht die Notwendigkeit, für den Plan zur Entwicklung der Haitiani-
schen Nationalpolizei 2012-2016 wirksame Unterstützung seitens der Regierung Haitis und 
ihrer internationalen und regionalen Partner sicherzustellen, um das Ziel zu erreichen, bis 
2016 über eine Mindestzahl von 15.000 voll einsatzfähigen Polizisten zu verfügen, ausrei-
chende logistische und administrative Kapazitäten, Rechenschaftslegung und Achtung der 
Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit, einen robusten Überprüfungsprozess, verbes-
serte Rekrutierungsverfahren und bessere Ausbildung sowie verstärkte Kontrollen der Land- 
und Seegrenzen zu gewährleisten und besser von grenzüberschreitender organisierter Kri-
minalität abzuschrecken; 

 12. betont, wie wichtig eine enge Koordinierung zwischen der MINUSTAH, den 
Gebern und der Regierung Haitis ist, um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Anstren-
gungen zum Aufbau der Kapazitäten der Haitianischen Nationalpolizei zu verbessern, und 
ersucht außerdem die MINUSTAH, diese Koordinierung zu erleichtern und auch weiterhin 
auf Ersuchen bei geberfinanzierten Projekten technische Anleitung für die Wiederherstel-
lung und den Bau von Polizei- und Strafvollzugseinrichtungen sowie gegebenenfalls für an-
dere Vorhaben zur Unterstützung der institutionellen Kapazitäten der Haitianischen Natio-
nalpolizei zu geben; 

 13. ermutigt außerdem die MINUSTAH, in Zusammenarbeit mit den geeigneten in-
ternationalen Akteuren der Regierung dabei behilflich zu sein, wirksam gegen Bandenge-
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walt, organisierte Kriminalität, Drogenhandel und Menschenhandel, insbesondere Kinder-
handel, vorzugehen; 

 14. ermutigt die haitianischen Behörden, die Justizreform weiter durchzuführen, in-
dem sie die notwendigen Schritte unternehmen, namentlich durch die fortlaufende Unter-
stützung des Obersten Rechtsprechungsrats, um die Unabhängigkeit und Wirksamkeit der 
Justizinstitutionen sicherzustellen, und weiter gegen das Problem der lang andauernden Un-
tersuchungshaft, der Haftbedingungen und der Überbelegung der Gefängnisse anzugehen, 
unter besonderer Berücksichtigung der inhaftierten Frauen und Kinder; 

 15. fordert alle Geber und Partner, einschließlich der internationalen und der nicht-
staatlichen Organisationen, auf, ihre Anstrengungen besser zu koordinieren und mit der hai-
tianischen Regierung über ihren Rahmen zur Koordinierung der auswärtigen Entwicklungs-
hilfe eng zusammenzuarbeiten, der der Regierung helfen soll, mehr Transparenz, nationale 
Eigenverantwortung und Koordinierung bei der Auslandshilfe zu gewährleisten, und der die 
Kapazitäten der Regierung zur Verwaltung externer Hilfe stärken soll; 

 16. ersucht das Landesteam der Vereinten Nationen und fordert alle Akteure auf, die 
von der Regierung Haitis mit Unterstützung der MINUSTAH durchgeführten Sicherheits- 
und Entwicklungsmaßnahmen durch Aktivitäten zu ergänzen, die auf die wirksame Verbes-
serung der Lebensbedingungen der betroffenen Bevölkerungsgruppen, insbesondere der 
Frauen und Kinder, abzielen; 

 17. ersucht die MINUSTAH, in Abstimmung mit dem Landesteam der Vereinten 
Nationen weiterhin Projekte mit rascher Wirkung durchzuführen, die zur Schaffung eines si-
cheren und stabilen Umfelds beitragen und die nationale Eigenverantwortung sowie das 
Vertrauen der haitianischen Bevölkerung gegenüber der MINUSTAH erhöhen, insbesondere 
in den von der Missionsleitung benannten Vorrangbereichen und gegebenenfalls in Über-
einstimmung mit den Prioritäten der Regierung Haitis;  

 18. verurteilt mit Nachdruck die schweren Rechtsverletzungen an Kindern, die ins-
besondere von der Gewalt krimineller Banden betroffen sind, sowie die weit verbreiteten 
Vergewaltigungen und anderen Formen des sexuellen Missbrauchs von Frauen und Mäd-
chen, fordert die Regierung Haitis auf, mit Unterstützung der MINUSTAH und des Lan-
desteams der Vereinten Nationen die Rechte der Frauen und Kinder, wie in den Resolu-
tionen des Sicherheitsrats 1325 (2000), 1612 (2005), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 
(2009) und 1889 (2009) ausgeführt, auch weiterhin zu fördern und zu schützen, ermutigt al-
le Akteure in der haitianischen Regierung, der internationalen Gemeinschaft und der Zivil-
gesellschaft, erneute Anstrengungen zur Beseitigung der sexuellen und geschlechtsspe-
zifischen Gewalt in Haiti zu unternehmen sowie die Reaktion auf Vergewaltigungsklagen 
und den Zugang der Opfer von Vergewaltigungen und anderen Sexualverbrechen zur Justiz 
zu verbessern und ermutigt die nationalen Behörden, diesbezügliche innerstaatliche Rechts-
vorschriften zu fördern; 

 19. ermutigt die MINUSTAH, der Regierung Haitis weiter dabei behilflich zu sein, 
die Zivilbevölkerung angemessen zu schützen, unter besonderer Beachtung der Bedürfnisse 
der Binnenvertriebenen und anderer schutzbedürftiger Gruppen, vor allem der Frauen und 
Kinder, namentlich durch gemeinsame gemeinwesenorientierte Polizeiarbeit in den Lagern, 
im Einklang mit Resolution 1894 (2009) des Sicherheitsrats; 

 20. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass das gesamte Personal der MINUSTAH die Nulltoleranz-
politik der Vereinten Nationen gegenüber sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch 
uneingeschränkt beachtet, und den Rat unterrichtet zu halten, und fordert die truppen- und 
polizeistellenden Länder nachdrücklich auf, sich verstärkt darum zu bemühen, Fälle von 
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Fehlverhalten zu verhüten, und dafür zu sorgen, dass Handlungen, an denen ihr Personal be-
teiligt ist, ordnungsgemäß untersucht und bestraft werden; 

 21. bekräftigt das Mandat der MINUSTAH auf dem Gebiet der Menschenrechte als 
eine wesentliche Komponente der Mission, ist sich dessen bewusst, dass die Achtung der 
Menschenrechte, insbesondere die Beachtung der individuellen Verantwortlichkeit für 
schwere Verstöße unter früheren Regierungen, für die Stabilität Haitis unverzichtbar ist, for-
dert die Regierung nachdrücklich auf, gegebenenfalls mit Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft dafür zu sorgen, dass die Haitianische Nationalpolizei und die Richterschaft 
die Menschenrechte achten und schützen, und fordert die MINUSTAH auf, in dieser Hin-
sicht Überwachungs- und Unterstützungsarbeit zu leisten; 

 22. ermutigt die MINUSTAH, im Rahmen ihres Mandats die bestehenden Mittel 
und Kapazitäten, einschließlich ihrer Pioniere, auch weiterhin einzusetzen, um die Stabilität 
in Haiti zu erhöhen und dabei gleichzeitig im Kontext ihres bedingungsabhängigen Konso-
lidierungsplans stärkere haitianische Eigenverantwortung zu fördern; 

 23. ersucht die MINUSTAH, ihr Konzept zur Minderung der Gewalt in den Ge-
meinwesen in enger Zusammenarbeit mit der haitianischen Regierung fortzusetzen, wobei 
gefährdeten Jugendlichen, Frauen, Vertriebenen und den Bewohnern der von Gewalt be-
troffenen Viertel besonderes Augenmerk gelten soll, und sicherzustellen, dass diese Tätig-
keit mit dem Landesteam der Vereinten Nationen abgestimmt ist und dessen Arbeit un-
terstützt, um auf diesem Gebiet lokale Kapazitäten aufzubauen; 

 24. ersucht die MINUSTAH, die haitianischen Behörden auch weiterhin bei ihren 
Anstrengungen zur Kontrolle des Zustroms von Kleinwaffen, dem Aufbau eines Waffenre-
gisters, der Änderung der bestehenden Rechtsvorschriften über Waffeneinfuhren und Waf-
fenbesitz, der Reform des Systems für Waffenscheine und der Erarbeitung und Umsetzung 
einer nationalen Doktrin für gemeinwesenorientierte Polizeiarbeit zu unterstützen; 

 25. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Planungsdokumente für den militäri-
schen Anteil und den Polizeianteil der MINUSTAH, wie etwa das Einsatzkonzept und die 
Einsatzrichtlinien, nach Bedarf regelmäßig aktualisiert werden und mit den Bestimmungen 
aller seiner einschlägigen Resolutionen im Einklang stehen, und ersucht den Generalsekre-
tär, dem Sicherheitsrat und den truppen- und polizeistellenden Ländern darüber Bericht zu 
erstatten; 

 26. ersucht den Generalsekretär, den Rat regelmäßig unterrichtet zu halten und ihm 
halbjährlich und spätestens fünfundvierzig Tage vor Ablauf des Mandats der MINUSTAH 
über dessen Durchführung Bericht zu erstatten; 

 27. ersucht den Generalsekretär, auch künftig in seine Berichte eine umfassende Be-
wertung der Sicherheitsbedrohungen in Haiti aufzunehmen, gegebenenfalls Optionen für die 
weitere Konsolidierung und Umgliederung der MINUSTAH vorzuschlagen und einen Fort-
schrittsbericht zum Konsolidierungsplan als Anhang zu seinem nächsten Bericht vor-
zulegen; 

 28. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

___________ 

 


